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Hinweis: Online-Unterricht

Coronabedingt führen wir die Theorieteile unserer Lehrgän
ge überwiegend als Live-Online-Unterricht durch. Damit ori
entieren wir uns an der weiterhin bestehenden Empfehlung
der Bundesregierung und des Robert Koch Institutes zur Mi
nimierung von Kontakten.
Praxiseinheiten unterrichten wir in den Werkstätten in Prä
senzform. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Weiterbil
dungsplanung.

Für eine möglichst störungsfreie Teilnahme an den Online-
Einheiten empfehlen wir Ihnen die folgende Ausstattung:

PC mit kabelgebundenem Internetzugang 

Headset

Webcam (optional)

Ziele
Die Meisterprüfung ist ein wichtiges Kriterium für hand
werkliche Qualität und fachliches Know-how. Sie beweisen
nicht nur meisterhafte Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern
sichern sich auch Ihren beruflichen Erfolg durch Ihre Auf
stiegsfortbilung zum/zur Meister/in. Egal ob Sie eine Füh
rungsposition in einem Betrieb, die unternehmerische Selb
ständigkeit im Handwerk oder ein späteres Hochschulstudi
um anstreben, der Meisterbrief öffnet Ihnen viele Türen und
Tore und ist ein Garant für umfangreiche fachliche und be

triebswirtschaftliche Kenntnisse, die Sie in Ihrem Beruf
benötigen.

Inhalt
Teil I 
Zeitmess- und Uhrentechnik / Fertigungs- und Prüftechnik
/ Fachpraxis inkl. Anfertigung Prüfstück
Teil II 
Fachmathematik / Fachkalkulation und Kostenrechnung /
Betriebsorganisation / Werkstofftechnik / Technische Kom
munikation

Abschluss
Meisterprüfung im Uhrmacher-Handwerk

Zielgruppe
Gesellen im Uhrmacher-Handwerk

Voraussetzungen
abgeschlossene Berufsausbildung im Uhrmacher-Hand
werk oder vergleichbare Qualifikation

Förderung
 Aufstiegs-BAföG

Als Aufstiegsfortbildung ist die Meisterschule für Uhrma
cher grundsätzlich Aufstiegs-BAföG förderfähig.
Anträge zum Aufstiegs-BAföG sowie Hilfe beim Ausfüllen
des Antrags erhalten Sie bei uns im HBZ.
In Abhängigkeit Ihrer Voraussetzung ist eine Kostenüber



nahme von bis zu 75 % der Kurs- und Prüfungsgebühren
möglich.
Weitere Informationen zum Aufstiegs-BAföG erhalten Sie
auf unserer  Themenseite Aufstiegs-BAföG .

 Bildungsurlaub NRW
Das HBZ ist durch die Bezirksregierung Münster als Bil
dungseinrichtung nach dem Arbeitnehmerweiterbildungs
gesetz NRW (AWbG) anerkannt. Sofern Ihre gewünschte Bil
dungsveranstaltung den Voraussetzungen des AWbG ent
spricht, können Sie den Freistellungsanspruch bei Ihrem Ar
beitgeber geltend machen.
Weitere Informationen zum Thema Bildungsurlaub finden
Sie auf  www.bildungsurlaub.de .

Infotermin Jederzeit individuell nach vorheriger Termi
nabsprache


